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Die Revision der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen
Landessozialgerichts vom 10. Oktober 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
AuÃ�ergerichtliche Kosten auch des Revisionsverfahrens sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die KlÃ¤gerin begehrt die Vormerkung von BeschÃ¤ftigungszeiten, die sie von
November 1968 bis Mai 1975 und von September 1983 bis MÃ¤rz 1991 in der
damaligen Tschechoslowakischen Republik (& 268;SSR) zurÃ¼ckgelegt hat.

Die 1943 geborene und in der DDR aufgewachsene KlÃ¤gerin schloss 1968 in der &
268;SSR ihr Medizinstudium erfolgreich ab. Vom 11. November 1968 bis 10. Mai
1975 arbeitete sie in einem Krankenhaus in B. /& 268;SSR und war in der
tschechoslowakischen Sozialversicherung pflichtversichert. AnschlieÃ�end lebte sie
bis Juli 1983 wieder in der DDR und arbeitete dort als Ã�rztin. Nach RÃ¼ckkehr in
die & 268;SSR war sie vom 1. September 1983 bis 31. MÃ¤rz 1991 als Pneumologin
erneut in dem Krankenhaus in B. beschÃ¤ftigt.
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Den Antrag der KlÃ¤gerin, die in der & 268;SSR ausgeÃ¼bten BeschÃ¤ftigungen als
TatbestÃ¤nde rentenrechtlicher Zeiten in der bundesdeutschen Rentenversicherung
vorzumerken, lehnte die Beklagte ab (Bescheid vom 4. Mai 1999,
Widerspruchsbescheid vom 5. Oktober 1999). Das Sozialgericht (SG) hat die Klage
zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 21. August 2000). Zur BegrÃ¼ndung hat das SG
ausgefÃ¼hrt, dass keine bundesrechtlichen Beitragszeiten vorlÃ¤gen. Es handele
sich auch nicht um gleichgestellte Zeiten iS des Â§ 248 Abs 3 Satz 1 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI). Insoweit kÃ¶nne sich die KlÃ¤gerin nicht auf das
Sozialversicherungsabkommen zwischen der DDR und der & 268;SSR berufen.
Dieses Abkommen sei wegen des vÃ¶lkerrechtlichen Untergangs der DDR
erloschen. Die auf der Grundlage des Art 3 des Einigungsvertrags (EinigVtr)
ergangene bundesdeutsche Verordnung greife schon deshalb nicht, weil die
KlÃ¤gerin nicht unter ihren Anwendungsbereich falle; sie habe am 2. Oktober 1990
weder einen Wohnsitz noch gewÃ¶hnlichen Aufenthaltsort in der DDR gehabt. Das
Landessozialgericht (LSG) hat die Berufung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckgewiesen und
sich zur BegrÃ¼ndung im Wesentlichen auf die Entscheidung des SG gestÃ¼tzt
(Urteil vom 10. Oktober 2001).

Mit ihrer Revision rÃ¼gt die KlÃ¤gerin eine Verletzung des Art 7 Abs 3 der
Verordnung Ã¼ber die vorrÃ¼bergehende weitere Anwendung verschiedener
vÃ¶lkerrechtlicher VertrÃ¤ge der DDR iVm dem Sozialversicherungsabkommen
DDR-& 268;SSR. Zwar sei die Verordnung mit Ablauf des 31. Dezember 1992
auÃ�er Kraft getreten, jedoch ergebe sich aus ihrem Art 7 Abs 3, dass sie auf
AnsprÃ¼che auch nach dem 31. Dezember 1992 weiter anzuwenden sei. Soweit die
Verordnung ihren Anwendungsbereich auf Personen beschrÃ¤nke, die den Wohnsitz
oder gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in der DDR am 2. Oktober 1990 gehabt hÃ¤tten,
liege ein VerstoÃ� gegen Art 3 Abs 1 Grundgesetz (GG) vor. Sie dÃ¼rfe nicht
schlechter als andere DDR-BÃ¼rger behandelt werden, nur weil sie unmittelbar von
der & 268;SSR in die "alte" BRD Ã¼bergesiedelt sei.

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,
das Urteil des Landessozialgerichts Schleswig-Holstein vom 10. Oktober 2001 und
das Urteil des Sozialgerichts Schleswig vom 21. August 2000 aufzuheben und die
Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 4. Mai 1999 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 5. Oktober 1999 zu verpflichten, die in der frÃ¼heren
Tschechoslowakei zurÃ¼ckgelegten BeschÃ¤ftigungen vom 11. November 1968 bis
10. Mai 1975 sowie vom 1. September 1983 bis 31. MÃ¤rz 1991 als TatbestÃ¤nde
rentenrechtlicher Zeiten in der bundesdeutschen Angestelltenversicherung
vorzumerken.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die angefochtene Entscheidung rechtlich nicht zu
beanstanden sei.

II
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Die Revision der KlÃ¤gerin ist unbegrÃ¼ndet.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist das Begehren der KlÃ¤gerin, die in der &
268;SSR zurÃ¼ckgelegten BeschÃ¤ftigungszeiten vom 11. November 1968 bis 10.
Mai 1975 sowie vom 1. September 1983 bis 31. MÃ¤rz 1991 als TatbestÃ¤nde
rentenrechtlicher Zeiten in der bundesdeutschen Angestelltenversicherung
vorzumerken. Die Revision konnte keinen Erfolg haben, weil das LSG zu Recht ihre
Berufung gegen das Urteil des SG zurÃ¼ckgewiesen hat.

Der KlÃ¤gerin steht der geltend gemachte Vormerkungsanspruch nicht zu. Die
Voraussetzungen der einzigen Anspruchsgrundlage, die sich aus Â§ 149 Abs 5 Satz
1 SGB VI ergibt, sind nicht erfÃ¼llt. Danach hat der VersicherungstrÃ¤ger, nachdem
er das Versicherungskonto geklÃ¤rt hat, einen inhaltlich zutreffenden
Vormerkungsbescheid Ã¼ber die im Versicherungsverlauf enthaltenen und nicht
bereits festgestellten Daten zu erlassen, die lÃ¤nger als sechs Kalenderjahre
zurÃ¼ckliegen (stellvertretend: BSG, Urteil vom 25. Februar 1992, SozR 3-6180 Art
13 Nr 2; Urteil vom 17. November 1992, SozR 3-2600 Â§ 56 Nr 4). Der/Die
Versicherte kann nur die Feststellung von "Daten" und nur von solchen
beanspruchen, die der VersicherungstrÃ¤ger nach MaÃ�gabe der Vorschriften des
SGB VI in einem Versicherungskonto zu speichern hat (Â§ 149 Abs 1 SÃ¤tze 2 und 3
SGB VI). Der Vormerkungsanspruch ist somit ausschlieÃ�lich auf die Feststellung
von Tatsachen gerichtet, die nach dem im Zeitpunkt der Vormerkung gÃ¼ltigen
Recht in einem kÃ¼nftigen Leistungsfall mÃ¶glicherweise rechtserheblich und nach
MaÃ�gabe des deutschen Rentenversicherungsrechts im Versicherungskonto
vorzumerken sind.

Die KlÃ¤gerin ist "Versicherte" iS des Â§ 149 Abs 5 Satz 1 SGB VI. Die KlÃ¤gerin
kann jedoch nicht beanspruchen, dass die maÃ�geblichen "Daten" fÃ¼r die geltend
gemachten rentenrechtlichen Zeiten von November 1968 bis Mai 1975 sowie von
September 1983 bis MÃ¤rz 1991 in das Versicherungskonto eingestellt werden.
Denn diese TatbestÃ¤nde kÃ¶nnen nach dem derzeitig gÃ¼ltigen Recht des SGB VI
fÃ¼r einen spÃ¤teren Rentenversicherungsfall unter keinem Aspekt rentenrechtlich
rechtserheblich sein.

1. Die von der KlÃ¤gerin in der & 268;SSR zurÃ¼ckgelegten BeschÃ¤ftigungszeiten
erfÃ¼llen keine TatbestÃ¤nde von originÃ¤ren rentenrechtlichen Zeiten im Sinne
des SGB VI, insbesondere nicht von Beitragszeiten, weil auf Grund der
BeschÃ¤ftigungen keine BeitrÃ¤ge nach Bundesrecht an einen deutschen
RentenversicherungstrÃ¤ger gezahlt worden sind bzw als gezahlt gelten (Â§Â§ 54
Abs 1 Nr 1, 55 SGB VI).

2. Die in der & 268;SSR zurÃ¼ckgelegten BeschÃ¤ftigungszeiten stehen auch nicht
auf Grund eines Anwendungsbefehls des bundesdeutschen Gesetzgebers
originÃ¤ren rentenrechtlichen Zeiten iS des SGB VI gleich.

Da Beitragszeiten nur solche sind, fÃ¼r die BeitrÃ¤ge nach "Bundesrecht"
entrichtet worden sind (Â§ 55 Abs 1 Satz 1 SGB VI), kÃ¶nnen Beitragszeiten, die auf
Grund einer BeschÃ¤ftigung zurÃ¼ckgelegt worden sind, grundsÃ¤tzlich nur dann
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bestehen, wenn die BeschÃ¤ftigungen im Inland ausgeÃ¼bt worden sind (Â§ 30 Abs
1 SGB I, Â§Â§ 3 bis 5 SGB IV iVm den Â§Â§ 1 Abs 1 Nr 1 und 55 SGB VI). Insoweit
gebietet auch das GG nicht, im Ausland verwirklichte Sachverhalte
rentenversicherungsrechtlich so zu behandeln, als hÃ¤tten sie sich im Inland
ereignet. Es ist (auch nicht nach Art 3 Abs 1 GG oder Art 25 GG) zu beanstanden,
dass der Deutsche Bundestag rentenversicherungsrechtliche Rechtsfolgen
grundsÃ¤tzlich nur an Sachverhalte knÃ¼pft, die sich im Bereich der Gebietshoheit
Deutschlands ereignen und mit ihm durch einen engen, vÃ¶lkerrechtlich
zulÃ¤ssigen AnknÃ¼pfungspunkt verbunden sind. Insbesondere muss er nicht alle
Deutschen im Ausland so behandeln, als hÃ¤tten sie in Deutschland gelebt und hier
versicherungspflichtig gearbeitet (vgl hierzu Urteil des Senats vom 31. August 2000,
B 4 RA 51/99 R).

Im Ausland zurÃ¼ckgelegte Zeiten sind daher von der Beklagten nicht im
Versicherungskonto zu speichern und auch nicht vorzumerken, es sei denn, eine
Norm des Bundesrechts oder Regelungen des Ã¼ber- und zwischenstaatlichen
Rechts ordnen eine Gleichstellung mit originÃ¤ren rentenrechtlichen Zeiten iS des
SGB VI an. Eine solche normative Gleichstellung ist bezÃ¼glich der
BeschÃ¤ftigungszeiten, die in der & 268;SSR zurÃ¼ckgelegt worden sind, nicht
erfolgt. Eine BerÃ¼cksichtigung dieser umstrittenen Zeiten als spezialgesetzlich
den Beitragszeiten nach Bundesrecht gleichgestellte Beitragszeiten lÃ¤sst das
geltende Recht daher nicht zu.

a) Eine Qualifizierung als Beitrittsgebiet-Beitragszeiten, die nach Â§ 248 Abs 3 Satz
1 SGB VI den Beitragszeiten nach Bundesrecht gleichstehen, scheidet bereits
deshalb aus, weil in den streitigen ZeitrÃ¤umen auch im Beitrittsgebiet nach den
vor Inkrafttreten von Bundesrecht dort geltenden Rechtsvorschriften fÃ¼r die
KlÃ¤gerin keine BeitrÃ¤ge zum dortigen System der gesetzlichen
Rentenversicherung gezahlt worden sind.

b) Die KlÃ¤gerin kann ihr Begehren auch nicht auf das zwischen der Regierung der
DDR und der Regierung der Tschechoslowakischen Republik geschlossene
Abkommen Ã¼ber die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Sozialpolitik (Abk
DDR-& 268;SSR SozPol) vom 27. Juni 1957 (GBl I S 394) stÃ¼tzen. Dieses
Abkommen ist kein Bestandteil des Bundesrechts, das allein fÃ¼r das BSG
maÃ�gebend ist (Â§ 162 SGG).

Der Senat hat bereits anlÃ¤sslich von Abkommen der DDR mit anderen
sozialistischen Staaten auf dem Gebiet der Sozialpolitik entschieden, dass diese
(Regierungs-)Abkommen kein Bundesrecht geworden, sondern als so genannte
geschlossene Abkommen mit Ablauf des 2. Oktober 1990 erloschen sind (Urteile
vom 29. September 1998, BSGE 83, 19 ff = SozR 3-8100 Art 12 Nr 1 (zum Abk DDR-
UDSSR SozPol), vom 29. September 1998, SozR 3-8000 Art 3 Nr 1 (zum Abk DDR-
UDSSR SozPol), vom 27. Januar 1999, BSGE 83, 224 ff = SozR 3-8100 Art 12 Nr 3
(zum Abk DDR-Ungarn SozPol) und vom 29. Juni 2000, B 4 RA 62/99 R (zum Abk
DDR-Bulgarien SozPol)). Dem hat sich der 5. Senat des BSG im Urteil vom 22.
September 1999, SozR 3-8100 Art 12 Nr 4 (Abk DDR-Griechenland) im Ergebnis
jedenfalls fÃ¼r die hier vorliegende Konstellation angeschlossen. Auch der 8. Senat
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des BSG ist dieser Rechtsprechung im Ergebnis gefolgt (Urteil vom 1. Februar 2000,
B 8 KN 8/97 R).

An dieser Rechtsprechung hÃ¤lt der 4. Senat fest. Sie bedeutet im Hinblick auf das
Abk DDR-& 268;SSR SozPol, dass mit dem Untergang der DDR als Staats- und
VÃ¶lkerrechtssubjekt mit Ablauf des 2. Oktober 1990 jedenfalls die (so genannten
geschlossenen) vÃ¶lkerrechtlichen VertrÃ¤ge der DDR erloschen sind die â�� wie
das Abk DDR-& 268;SSR SozPol nach dessen Art 2 â�� nur die StaatsbÃ¼rger der
Vertragspartner erfassen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht (etwa im Wege
der Rechtsnachfolge) an Stelle der DDR Vertragspartner der Abkommen geworden.

c) Das vÃ¶lkerrechtlich erloschene Abk DDR-& 268;SSR SozPol wÃ¤re
bundesrechtlich nur dann beachtlich, wenn die Bundesrepublik Deutschland und die
& 268;SSR bzw die ab 1. Januar 1993 nach Aufteilung der & 268;SSR entstandene
Tschechische Republik in einem vÃ¶lkerrechtlichen Vertrag die Weitergeltung oder
-anwendung der Vorschriften aus dem frÃ¼heren Abk DDR-& 268;SSR SozPol
vereinbart hÃ¤tten. Eine solche Vereinbarung ist nicht erfolgt.

d) Die KlÃ¤gerin kann die begehrten Rechtsfolgen auch nicht aus der einseitigen
bundesrechtlichen (rein "innerstaatlichen") Anordnung einer "vorÃ¼bergehenden
Weitergeltung" ua des Abk DDR-& 268;SSR SozPol in der Verordnung Ã¼ber die
vorÃ¼bergehende weitere Anwendung verschiedener vÃ¶lkerrechtlicher VertrÃ¤ge
der Deutschen Demokratischen Republik im Bereich der sozialen Sicherheit vom 3.
April 1991 idF der Verordnung vom 18. Dezember 1992 (Anwendungs-Ã�ndVO, BGBl
II S 1231) herleiten.

Dieser verordnungsrechtlich begrÃ¼ndete vorÃ¼bergehende Rechtszustand ist
grundsÃ¤tzlich mit Ablauf des 31. Dezember 1992 beendet worden (Art 7 Abs 2
Anwendungs-Ã�ndVO). FÃ¼r den Bereich der Rentenversicherung des SGB VI ist sie
allerdings schon mit Ablauf des 31. Dezember 1991 gegenstandslos geworden (vgl
hierzu ua Senatsurteil vom 9. November 1999, SozR 3-8575 Art 2 Â§ 31 Nr 1 mwN).
Auf Ã¼bergangsrechtliche Bestimmungen kann sich die KlÃ¤gerin nicht stÃ¼tzen.
Der von ihr benannte Art 7 Abs 3 der Anwendungs-Ã�ndVO greift schon deshalb
nicht, weil am 31. Dezember 1992 in ihrem Fall kein "Anspruch" auf eine Rente
bestanden hatte. Die Ã�bergangsvorschrift des Art 7 Abs 4 aaO kommt nicht zur
Anwendung, weil zum einen ein solcher "Anspruch" auf Rente nicht vor dem 1.
Januar 1996 entstanden war und zum anderen auch deshalb nicht, weil sie am 2.
Oktober 1990 weder einen gewÃ¶hnlichen Aufenthaltsort im Beitrittsgebiet hatte
noch bis zum Ablauf dieses Tages in das Beitrittsgebiet eingereist war.

Ihr Hinweis, die Stichtagsregelung sei verfassungswidrig (VerstoÃ� gegen Art 3 Abs
1 GG), greift schon deshalb nicht, weil sie in jedem Fall nicht die zweite
Voraussetzung fÃ¼r die Anwendung der Ã�bergangsvorschrift erfÃ¼llt hatte,
nÃ¤mlich das Bestehen eines "Anspruches" vor dem 1. Januar 1996. Im Ã�brigen ist
die Stichtagsregelung auch nicht verfassungswidrig, weil sie sich auf sachliche
ErwÃ¤gungen stÃ¼tzen kann. GeschÃ¼tzt werden sollte in erster Linie die Person,
die eine (hier rentenrechtliche) schutzwÃ¼rdige Position in der DDR unmittelbar vor
Wirksamwerden des Beitritts am 3. Oktober 1990 konkret inne hatte. Das
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Rentenrecht der DDR beschrÃ¤nkte den persÃ¶nlichen Anwendungsbereich
grundsÃ¤tzlich aber auf die BÃ¼rger, die ihren stÃ¤ndigen Wohnsitz in der DDR
hatten (Â§ 1 RentenVO). Die KlÃ¤gerin hielt sich am 2. Oktober 1990 noch im Gebiet
der & 268;SSR auf und hatte demgemÃ¤Ã� zu diesem Zeitpunkt noch keine solche
geschÃ¼tzte Position im Rentenrecht der DDR.

e) Auf das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen
Republik geschlossene Abkommen Ã¼ber Soziale Sicherheit vom 27. Juli 2001 (BGBl
II 2002, 1128) kann die KlÃ¤gerin ihr Begehren gleichfalls nicht stÃ¼tzen.

Der Deutsche Bundestag hat diesem Abkommen mit Gesetz vom 22. Mai 2002
(BGBl II 1126) zugestimmt; eine Transformation des Abkommens in Bundesrecht
nach Art 59 Abs 2 Satz 1 GG ist somit erfolgt; das Abkommen ist auch nach
Austausch der Ratifikationsurkunden am 30. Juli 2002 mit Wirkung zum 1.
September 2002 in Kraft getreten (BGBl II 2002, 2434). Es handelt sich jedoch um
ein reines "Leistungsexportabkommen". Demzufolge werden nur "fÃ¼r den Erwerb"
eines Leistungsanspruchs aus der deutschen Rentenversicherung auch die in der
Tschechischen Republik anrechenbaren Versicherungszeiten berÃ¼cksichtigt,
soweit sie nicht auf die selbe Zeit entfallen (Art 24 Abs 1 bis 3 des Abkommens).
Daraus folgt zB, dass fÃ¼r die ErfÃ¼llung der erforderlichen Wartezeit, die
Voraussetzung fÃ¼r die Entstehung eines Rechts auf Altersrente nach dem SGB VI
ist, neben den deutschen auch die tschechischen Versicherungszeiten zÃ¤hlen.
Indessen sieht das Abkommen bei der Feststellung des monatlichen Werts einer
Rente nach dem SGB VI keine rentenwertsteigernde BerÃ¼cksichtigung
tschechischer Versicherungszeiten vor (Art 24 Abs 4 des Abkommens). Insoweit ist
ausdrÃ¼cklich bestimmt worden, dass Grundlage fÃ¼r die Ermittlung persÃ¶nlicher
Entgeltpunkte nur die Entgeltpunkte sind, die sich nach den deutschen
Rechtsvorschriften ergeben (Art 25 Abs 1 des Abkommens).

Zwar kÃ¶nnen damit tschechische Versicherungszeiten bei der Zusammenrechnung
insbesondere im Hinblick auf Wartezeiten eine Bedeutung gewinnen, jedoch folgt
hieraus nicht, dass die entsprechenden Daten nach dem SGB VI vom
bundesdeutschen RentenversicherungstrÃ¤ger vorzumerken sind. Vielmehr
bestimmt das Abkommen ausdrÃ¼cklich, dass das AusmaÃ� der zu
berÃ¼cksichtigenden Versicherungszeiten sich nach den Rechtsvorschriften des
Vertragsstaats richtet, nach denen sie zurÃ¼ckgelegt worden sind (Art 24 Abs 1
iVm Art 25 Abs 5 des Abkommens). Die entsprechende Feststellung hat somit der
nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften des jeweiligen Staates zustÃ¤ndige
TrÃ¤ger (Art 1 Abs 1 Nr 5 des Abkommens) zu treffen.

f) SchlieÃ�lich kann die KlÃ¤gerin eine Feststellungspflicht der Beklagten auch nicht
aus dem zwischen den EuropÃ¤ischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedsstaaten
einerseits und der Tschechischen Republik andererseits am 4. Oktober 1993
geschlossenen "Europaabkommen zur GrÃ¼ndung einer Assoziation" (BGBl II 1994,
3321) herleiten, das am 1. Februar 1995 in Kraft getreten ist (Bekanntmachung vom
22. Juni 1995, BGBl II 1995, 573), das keine VormerkungsansprÃ¼che einrÃ¤umt
(siehe schon BSG Urteil vom 29. Juni 2000, B 4 RA 62/99 R).
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 27.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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